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Liste der als Lebensmittel zugelassenen
Kräuterteesorten

Von O. Högl, /. Ruffy und O. Wyler
(Mitteilung aus dem Laboratorium des Eidg. Gesundheitsamtes in Bern)

Bis zum Jahre 1941 wurde in der eidg. Lebensmittelverordnung unter den
Teearten nur Schwarztee und Mate aufgeführt. Von anderem Tee, insbesondere
solchem aus einheimischen Kräutern und ähnlichen Pflanzenteilen, wurde nicht
gesprochen und auch keine Definition desselben gegeben.

Der Verzicht auf eine solche Begriffsbestimmung kann nur so erklärt werden,
dass Kräutermischungen, wie sie zur Bereitung der genannten Teearten
Verwendung finden, vielfach Komponenten enthalten, denen Heilwirkungen
zugeschrieben werden. Eine Regelung der Materie fällt damit unter die
Bestimmungen über den Heilmittelverkehr und untersteht kantonaler Legislatur. Viele
Kantone haben dementsprechend auch diesbezügliche Verfügungen erlassen. So

wichtig, eine solche Lösung in bezug auf manche Kräuterarten auch ist, so wenig
anwendbar erscheint sie in anderen Fällen. Der Gehalt vieler Kräuter an deutlich
medikamentös wirkenden Substanzen ist oft ausserordentlich gering, während
andererseits den Geruch ünd Geschmack angenehm beeinflussende Komponenten
einen wesentlichen Genusswert darstellen können. Damit kommen ihnen die
Eigenschaften von Lebensmitteln bzw. Genussmitteln zu. Manche Familie gibt
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